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Aikido Schule SolothurnAikido Schule SolothurnAikido Schule SolothurnAikido Schule Solothurn    

"Aikido ist ein Weg des Herzens. Wahre Stärke besteht im Nichtkämpfen." Morihei Ueshiba 

 

ReglementReglementReglementReglement 
    
AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    
Aikido ist eine aus Japan stammende Bewegungs- und Selbstverteidigungskunst. 
Ziel im Aikido ist es, die Kunst zu beherrschen mit den Kräften der Natur und des Universums im Einklang zu sein, 
die gestörte Harmonie wiederherzustellen, die aggressive Kraft umzulenken und durch eigene positive Energie 
verstärkt zurückzuführen. Das Besondere an Aikido ist, den Angreifer als Partner zu sehen und unversehrt zu 
lassen, es ist ein Kampfkunst und Gewaltprävention in einem. 
Aikido ist Alters, Geschlechts, Gewichts und Körperbau unabhängig und veranstaltet keinen Wettkampf, da dies 
mit den ethischen und moralischen Grundlagen des Gründers nicht vereinbar ist. Deswegen wird Aikido am 
organisierten Lehrgängen/Stage über den direkten Weg von den Lehrmeistern weitergegeben. 
 

NeutralitätNeutralitätNeutralitätNeutralität    
Aikido Schule Solothurn ist konfessionell und politisch neutral. 

    
VerbandzugehörigkeitVerbandzugehörigkeitVerbandzugehörigkeitVerbandzugehörigkeit    
Aikido Schule Solothurn ist seit Dez. 2011 ein Mitglied der AIKIDO SANSUIKAI INTERNATIONAL, unter der 
Leitung von  Yoshimitsu Yamada Sensei, ein direkter Schüler von Morihei Ueshiba O-Sensei - (Urheber) und 
Aikikai Hombu-Dojo (Tokio) Regulation.  
 

Übungsraum Übungsraum Übungsraum Übungsraum ––––    DojoDojoDojoDojo    
Das Dojo befindet sich an der Adlergasse 7, in Solothurn und ist eine mit Spezialmatten ausgelegte Lokalität für 
asiatische Sportarten und ist ein Ort der Konzentration, Achtsamkeit, des liebevollen Umgangs und Disziplin. 
Das Verhalten im Dojo muss daher immer dieser Atmosphäre der Sammlung angepasst sein.  
 

Beitritt Beitritt Beitritt Beitritt     
Jede Person kann in die Aikido Schule Solothurn aufgenommen werden, wer einen Anfängerkurs besucht hat und 
in Ehren und Rechten steht. Unmündige Personen benötigen die schriftliche Zustimmung der Eltern oder des 
Vormundes. 
 

ÖffnungsÖffnungsÖffnungsÖffnungs----    und Trainingszeitenund Trainingszeitenund Trainingszeitenund Trainingszeiten    
Die Begrüssung und das Sammeln beginnen 15 bis 20 Minuten vor dem Unterricht, unsere Pünktlichkeit 
ermöglicht uns eine störungsfrei Vorbereitung und Einstimmung für die bevorstehenden Übungen. 
 
Training Mittwoch 19:45 bis 21:30 
 Freitag 19:45 bis 21:30 
 
Anfängerkurs  Freitag 18:30 bis 19:30 
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Preise / Monatliches SchulgeldPreise / Monatliches SchulgeldPreise / Monatliches SchulgeldPreise / Monatliches Schulgeld    
 
Monatsbeitrag Erwachsene CHF   40.- 
 Jugendliche bis 19 Jahren CHF   30.- 
Anfängerkurs Erwachsene - 10 Trainingseinheiten CHF 120.- 
 Kinder – 20 Trainingseinheiten CHF 120.- 
 
 

ZahlungZahlungZahlungZahlung    
Beiträge für das Training und den Anfängerkurs sind im Voraus zahlbar. 

    
Mitglieder AusweisMitglieder AusweisMitglieder AusweisMitglieder Ausweis    
Nach dem Beitritt erhalten die Schüler einen Mitglieder Ausweis um die Prüfungen und die Gradierungen, sowie 
die besuchten Lehrgänge eintragen zu lassen.  

    
LehrgängeLehrgängeLehrgängeLehrgänge    
Alle nationale und internationale Lehrgänge/Stages im In- und Ausland können mit dem Mitglieder Ausweis 
besucht werden. Siehe Empfehlungen auf unserer Homepage: www.aiki-do.ch unter „Kalender“ 
 

Prüfungen Prüfungen Prüfungen Prüfungen     
Prüfungen werden bis 1. Kyu in der Aikido Schule Solothurn abgenommen. Es besteht die Möglichkeit an 
Internationalen Stages - Hombu-Anerkannte DAN Prüfungen abzulegen. 
Wettkämpfe gibt es im Aikido nicht. „Der Weg ist das Ziel“ 
 

Versicherung und HaftungVersicherung und HaftungVersicherung und HaftungVersicherung und Haftung    
Jeder Schüler ist für seinen Versicherungsschutz persönlich verantwortlich. Die Aikido Schule Solothurn ist nicht 
haftbar für Sachbeschädigungen, Diebstahl und Unfälle beim Training innerhalb oder ausserhalb des Dojos oder 
auf dem Weg zum oder vom Dojo. Für Schäden oder Beschädigungen im Dojo haftet der Verursacher voll. 
 

AustrittAustrittAustrittAustritt    / Kündigung/ Kündigung/ Kündigung/ Kündigung    
Austretende Schüler müssen sich schriftlich abmelden, egal ob sie einem anderen Club beitreten oder aufhören 
Aikido zu betreiben. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat und die Monatsbeiträge sind bis zum Austritt zu 
begleichen. Bei Austritt werden bereits einbezahlte Beiträge ab Ende des Monats der Austrittsmeldung für die 
restlichen Monate anteilmässig zurückerstattet. 
 

AusschlussAusschlussAusschlussAusschluss    
Schüler, welche den Interessen der Aikido Schule Solothurn zuwiderhandeln, können ausgeschlossen werden. 
 

Rechte und Pflichten der SchulleitungRechte und Pflichten der SchulleitungRechte und Pflichten der SchulleitungRechte und Pflichten der Schulleitung 
Die Schulleitung verpflichtet sich die Essenz des Aikido zu bewahren und nach bestem Können weiterzugeben.  
Sie haben das Recht und die Pflicht, das Verhalten im Dojo immer die Atmosphäre der Sammlung anzupassen 
und jeden zurechtzuweisen, der sich nicht in der Disziplin übt und den Unterricht stört. 
 
Fortbildung 
Die Schulleitung verpflichtet sich regelmässig an nationalen und internationalen Lehrgängen teilzunehmen, sich 
ständig fortzubilden um die Technik und Philosophie des Aikido zu vertiefen.    
 
Unterricht 
Die Schulleitung hat die Aufgabe den Unterricht zu planen, die Trainer einzuteilen, regelmässig die Leistungen  
auszuwerten, Prüfungen bis 1. Kyu abzunehmen und fortgeschrittene Schüler für die DAN-Prüfung vorzubereiten.  
 
Administrative Aufgaben 
Es ist Aufgabe des Schulleiters die Präsenzliste zu führen, die Beitragszahlungen zu kontrollieren und Nachwuchs 
via Homepage oder Inserate zu akquirieren, sowie die Homepage so aktuell wie möglich zu halten. 
Die Schulleitung führt eine einfache Buchhaltung über die Beitrage und Ausgaben und sorgt dafür, dass die 
Mieten und Unkosten monatlich abgerechnet und bezahlt werden, sowie genügend Geräte für die Übungen 
bereitstehen. 
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Entlohnung 
Die Schulleitung wird nicht entlohnt, hat aber das Recht auf finanzielle Unterstützung ihrer Weiterbildung und 
Unkosten.  
 
Überschuss 
Sollte nach einer Reservebildung (min. 3 Monatsmiete) ein Überschuss von den Beiträgen entstehen, entscheidet 
die Schulleitung über den Verwendungszweck, welcher ausschliesslich zur Förderung des Aikido verwendet wird. 
 
 
Verlust 
Sollten die Beiträge drei nacheinander folgende Monate die Kosten nicht mehr decken, ist die Schulleitung 
berechtigt die Auflösung der Schule einzuleiten und die Aikido Schule Solothurn zu schliessen.  
 
Nachfolgeregelung 
Es ist Aufgabe des Schulleiters rechtzeitig eine/n Nachfolger/in zu bestimmen. Bei einer Übergabe überlässt der 
Schulleiter dem Nachfolger das gesamte Vermögen der Aikido Schule Solothurn und sorgt dafür, dass die 
Tradition weitergeführt wird.  

    
SchulleitungSchulleitungSchulleitungSchulleitung    
Kurt Schneeberger 
 
 
 


